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Einführung
Um die Infektionsrate durch das SARS-CoV-2 zu reduzieren, sind weiterhin 
Kontaktbeschränkungen sowohl im öffentlichen Leben als auch im privaten Umfeld 
notwendig. Diese haben zum Ziel, vor Neuinfektionen so weit wie möglich zu schützen. 
Auch in Schulen gelten diese Bestimmungen. Dabei geht es nicht darum, Infektionen 
gänzlich zu verhindern, sondern die Ansteckungsrate zu senken bzw. auf möglichst 
niedrigem Niveau stabil zu halten.

Außerdem hat das Ministerium für Bildung und Wissenschaft festgelegt, dass es 
bezüglich der zu vermittelnden Kompetenzen, der Anzahl der Leistungsnachweise und 
außerschulischer Veranstaltungen (mit Ausnahme von Klassenfahrten) keine 
Einschränkungen geben soll. Dies stellt uns vor sehr große organisatorische 
Herausforderungen, da völlig regulärer Unterricht schwer mit den 
Infektionsschutzauflagen vereinbar ist.

Im Rahmen des Infektionsgeschehens, sind wir daher darauf angewiesen, 
unterschiedliche Unterrichtsmodelle vorzuhalten, um schnell und flexibel auf sich 
verändernde Infektionszahlen und Vorgaben reagieren zu können. 

Drei Szenarien sind für den Unterricht im Schuljahr 20-21 möglich:

1. Regelunterricht unter Pandemiebedingungen
2. Präsenz- und Distanzunterricht in Kombination
3. Distanzunterricht

Um zwischen diesen Modellen schnell und reibungslos wechseln zu können, gelten die 
hier festgelegten Bedingungen für die verschiedenen Unterrichtsmodelle. Änderungen 
können im Zuge der Evaluation erfolgen und werden dann in dieses Konzept 
eingearbeitet und entsprechend aktualisiert. Eine jeweils aktuelle Fassung findet sich auf 
der Homepage der HHS unter www.heinrich-heine-schule.net.
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1. Regelunterricht unter Pandemiebedingungen

Für den Regelunterricht gilt zur Kontaktbeschränkung das Kohortenprinzip.
Die Kohorte ist schulintern als Jahrgang und in dokumentierten Ausnahmefällen als  
jahrgangsübergreifende Gruppe z.B. Im DaZ-Unterricht oder im Offenen Ganztag 
definiert. Schulbegleitungen gehören zur Kohorte.

Wird eine jahrgangsübergreifende Gruppe gebildet, ist in dieser das Abstandsgebot zu 
beachten!

Außer dem schulischen Personal dürfen keine anderen Personen den Klassenraum 
während des Unterrichts betreten. Sonstige Besucher dürfen nur nach Abwägung und mit 
Genehmigung der Schulleitung mit einer Mund-Nasen-Bedeckung und unter strikter 
Einhaltung der Abstandsregel den Raum betreten. Die Anwesenheit muss dokumentiert 
werden.

Innerhalb der Kohorte gilt keine Abstandspflicht. Das Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen ist im Klassenraum ebenfalls freiwillig. Das Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen auf allen Laufwegen innerhalb und außerhalb des Gebäudes ist Pflicht!
Zu anderen Kohorten gilt weiterhin die Abstandspflicht von 1,5 m.

Lehrkräfte und anderes schulisches Personal halten die Abstandsregel 1,5m zu den 
Schülerinnen und Schülern ein. Sie gehören offiziell nicht zur Kohorte! Kann der Abstand 
nicht eingehalten werden, trägt die Lehrkraft eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Um das Aufeinandertreffen von Kohorten möglichst zu vermeiden, ist jeder Kohorte ein 
eigener Ein- und Ausgang sowie ein Pausenbereich zugewiesen worden. Selbiges gilt für 
die WC-Anlagen (Anlage 1 „Gebäude- und Pausenhofpläne“), die während der 
Unterrichtszeit aufgesucht werden sollen. Um das Aufeinandertreffen vieler Schüler zu 
vermeiden, wird der Besuch des WC in den Pausen nicht gestattet.

Der Unterricht beginnt für die Kohorten entweder zur ersten oder zweiten Stunde, so dass 
wir die Begegnungen beim Betreten und Verlassen der Schule besser kontrollieren 
können. Das bedeutet aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler vermehrt erst nach 
der 7. Stunde Unterrichtsschluss haben.

Einlass in das Gebäude ist ab 7.30 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler suchen dann 
umgehend den Klassenraum auf und halten sich bis zum Stundenbeginn dort auf.
Die aufsichtsführenden Lehrkräfte tragen dafür Sorge, dass die Schülerinnen und Schüler 
zu den Unterrichtszeiten über die zugewiesenen Eingänge in das Gebäude gelangen 
können.
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Sollten Schülerinnen und Schüler vor 7.30 Uhr auf dem Schulgelände sein, halten sie sich 
auf dem zugewiesenen Hof auf. Bei Regen kann vor 7.30 Uhr die Aula als Wartebereich 
genutzt werden. Der Abstand von 1,5m ist dann aber zu beachten!

Die Pausen werden ausschließlich auf den zugewiesenen Höfen verbracht. Die 
vorgegebenen Laufweg sind einzuhalten. Regen-Pausen werden per Durchsage bekannt 
gegeben. Die Klassen verbleiben dann in ihrem Jahrgangsbereich im Gebäude.

Alle Personen in der Schule beachten die Hinweise zum Infektionsschutz (z.B. 
Handhygiene, Niesetikette etc.). Ein Hygieneplan ist am Endes dieses Dokuments in 
Anlage 2 enthalten.

Der Unterricht wird nach einem regelhaften Stundenplan durchgeführt, der den üblichen 
Fachunterricht abbildet.

Der Unterricht findet im Klassenraum statt.

Soll ein Fachraum genutzt werden, begleitet die Lehrkraft die Klasse vom Klassenraum in 
den Fachraum und am Ende der Stunde auch wieder zurück. Dabei achtet sie besonders 
darauf, dass sich  Kohorten nicht eng begegnen. Im Fachraum ist die Anwesenheit der 
Kohorte und der Lehrkraft in einer Liste zu dokumentieren. Eine Zwischendesinfektion 
der Fachräume erfolgt nicht. Auf das Stoßlüften der Räume ist zu achten!

Für den Musikunterricht gilt, dass gemeinsames Singen oder der Gebrauch von 
Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen nicht erlaubt ist. Summen ist gestattet.

Für den Sportunterricht und Darstellendes Spiel gelten unabhängig von einer 
Kohortenzugehörigkeit erhöhte Kontakteinschränkungen, so dass der Mindestabstand 
von 1,5 m gewahrt werden muss. Kann die Umsetzung nicht gewährleistet werden, 
werden alternative Unterrichtsinhalte ausgewählt (z.B. Sporttheorie).

Bei Experimenten im Unterricht oder anderen praktischen Tätigkeiten ist darauf zu 
achten, dass die Materialien personenbezogen genutzt werden. Bei der gemeinsamen 
Benutzung von Material sind die persönlichen Hygienemaßnahmen anzuwenden.

Das bedeutet auch, das Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Arbeitsmaterialien mit sich 
zu führen haben, um den Austausch von Materialien (z.B. Schreibutensilien) 
untereinander zu minimieren.

Die Mittagsverpflegung in der Mensa ist sichergestellt. Die Öffnungszeiten sind an die 
Unterrichtszeiten angepasst worden. Die Essensausgabe erfolgt von 13.00 bis 14.30 Uhr. 
Für die Versorgung am Vormittag erhalten die Kohorten jeweils ein Zeitfenster (Anlage 3 
„Versorgungszeiten“), um in der Mensa Snacks und Getränke kaufen zu können. Der 
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Verzehr dieser Waren und damit der längere Aufenthalt in der Mensa ist in den 
„Einkaufszeiten“ nicht erlaubt. Dazu sollen die Pausen genutzt werden.
Das Mittagessen wird mit Abstand an Einzelplätzen in der Mensa eingenommen.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten der Mensa Pflicht.

Das Vertretungskonzept der Heinrich-Heine-Schule in der gültigen Fassung vom 
16.05.2019 ist bis auf weiteres ausgesetzt, da es kein „Wandern“ der Schülerinnen und 
Schüler in andere Kohorten geben darf. Das bedeutet, dass es zu mehr  
Eigenverantwortliches Arbeiten (EVA zuhause) in Randstunden kommen kann.

Für diesen Fall erhalten die Schülerinnen und Schüler entweder Aufgaben durch die 
Lehrkräfte oder in den Klassen 6 bis 9 auch die „Wandermappen“ für die Bearbeitung 
zuhause.  Diese Schülerinnen und Schüler dokumentieren Ihren Arbeitsfortschritt 
eigenständig auf dem dafür vorgesehenen Blatt in der „Wandermappe“. Die 
Erziehungsberechtigten zeichnen dies bitte ab.

Vulnerable Schülerinnen und Schüler können auf Antrag der Eltern und mit beigefügtem 
ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht in der Kohorte durch die Schulleitung beurlaubt 
werden. Der Unterricht findet über IServ und ggf. über itslearning (neue Lernplattform 
des Landes Schleswig-Holstein) statt (Anlage 4  „Konzept zum Lernen aus Distanz“).
Ergänzt wird der Unterricht durch individuelle Präsenzzeiten in der Schule, die in 
Abstimmung mit den Betroffenen und einzelnen Fachlehrkräften durchgeführt werden.

Leistungsnachweise werden in Qualität und Quantität nach dem gültigen Erlass 
„Leistungsnachweise und der Primar- und Sekundarstufe“ vom 03.05.2018 erhoben, 
solange keine Verordnung etwas anderes regelt. Alle Leistungsnachweise werden in der 
Schule in Präsenz erbracht.

2. Präsenz- und Distanzunterricht in Kombination

Im Falle einer Aufhebung der Kohortenregelung und der Wiedereinführung des 
Mindestabstands von 1,5 m zwischen allen Personen in der Schule wird es auf Grund der 
räumlichen Gegebenheiten wieder zu einer Halbierung der Lerngruppen kommen.

In diesem Falle wechseln die Lerngruppen wöchentlich vom Distanz- in den 
Präsenzunterricht. Hat beispielsweise in der 1. Woche die Gruppe 7a 1 Unterricht in der 
Schule, ist sie in der darauffolgenden Woche zuhause und die Gruppe 7a 2 nimmt am 
Präsenzunterricht teil.

Anders als beim reinen Distanzunterricht erfolgt eine Rückmeldung auf die zuhause zu 
erledigenden Aufgaben im darauffolgenden Präsenzunterricht. 
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Da die Lehrkräfte in diesem Szenario durchgängig den vollen Stundenplan aller Klassen 
abdecken müssen ist ein zusätzliche Angebot an Videokonferenzen o.ä. für die 
Distanzwochen nicht vorgesehen. 

Soweit keine anderen gesetzlichen Vorgaben dieses Szenario regeln, wird entsprechend 
verfahren.

3. Distanzunterricht 

Sollte es im Zuges des Infektionsgeschehens zu einer vollständigen Schließung der Schule 
kommen, greift das Konzept zum Unterricht aus Distanz (Anlage 4).

Soweit keine anderen gesetzlichen Vorgaben dieses Szenario regeln, wird entsprechend 
verfahren.

Anlagen: 

1. Gebäude- und Pausenhofpläne
2. Hygieneplan der Schule
3. Versorgungszeiten Mensa
4. Konzept Lernen aus Distanz
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Anlage 1 Gebäude- und Pausenhofpläne
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Heinrich-Heine-Schule 1. Obergeschoss 20/21 
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Heinrich-Heine-Schule 2. Obergeschoss 20/21 1. HJ 
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Heinrich-Heine-Schule Erdgeschoss 20/21 
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Heinrich-Heine-Schule   Aufsichtsbereiche im Erdgeschoss 

Sporthalle 

1. große Pause 5. Jahrgang 

2. große Pause 6. Jahrgang 

 

Hof 11 

Hof 9 

Hof 7 

Hof 8 

Wall 

 Aufenthalt untersagt; erlaubt als Laufweg zum Eingang in das Gebäude bzw. zum Ausgang des Schulgeländes 

Hof 12 und 13 

Hof 10 

Zugang 5 

Zugang 9 Zugang 8 
8 

Zugang 12/13 

Zugang 7 

Zugang 10/11 

Zugang 6 

Hof 7 

Pause 

5 oder 6 



Anlage 2 
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Anlage 3

Verkaufszeiten der Mensa für die Kohorten 
In den festgelegten Zeiten dürfen nur Mitglieder der eingetragenen Kohorte die Mensa betreten!


Das Betreten ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt!


Der Verzehr der gekauften Speisen und Getränke in der Mensa ist nicht erlaubt.


Der Klassenraum ist unverzüglich nach dem Kauf der Waren wieder aufzusuchen!


Davon unberührt bleibt das Mittagessen in der Mensa. Ab 13.00 Uhr darf die Mensa nur mit 
Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m betreten werden. Nur 
warme Speisen dürfen an den Einzelplätzen eingenommen werden. Der Platz ist unverzüglich 
nach dem Essen zu räumen.


Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir die Versorgung mit 
gutem Gewissen der Schulgemeinschaft zur Verfügung stellen! 

Uhrzeit jeden Tag 

8.40 bis 8.55 Kohorte 6

9.00 bis 9.15 Kohorte 5

9.20 bis 9.35 Kohorte 11

9.50 bis 10.05 Kohorte 7

10.10 bis 10.25 Kohorte 8

10.35 bis 10.50 Kohorte 9

10.55 bis 11.10 Kohorte 10

11.15 bis 11.30 Kohorte 12 und 13 mit Abstand!

13.00 bis 14.30 Mittagessen  
außer Freitag!

Abstand
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Anlage 4
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